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mit den Ortsteilen Espenhain, Pötzschau, 
Oelzschau und Mölbis

Stadt Rötha

• Rötha

Stadt Böhlen
mit dem Stadtteil Großdeuben und Ortsteil Gaulis

mit den Ortsteilen Espenhain, Pötzschau, 
Oelzschau und MölbisAmtsblatt

Am Samstag, dem 12.01.2019, sammelt 
die Jugendfeuerwehr Böhlen im gesamten 

Stadtgebiet Böhlen und Gaulis die 
ausgedienten Weihnachtsbäume ein. 

Ab 16 Uhr findet dann auf dem Gelände 
der Freiwilligen Feuerwehr Böhlen das 

traditionelle Neujahrsfeuer statt. 
Für Speis und Trank ist gesorgt.
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Termine des Stadtrates der Stadt Böhlen
15.01.2019 18:30 Uhr Verwaltungsausschuss

Haus II der Stadtverwaltung
22.01.2019 18:30 Uhr Technischer Ausschuss

Haus II der Stadtverwaltung
31.01.2019 18:30 Uhr Stadtratssitzung

Kulturhaus, Zi. 12

- Anzeigen -

Stadt Böhlen

Schaukästen
Stadtgebiet Böhlen
Rathaus, Karl-Marx-Str. 5, Weststr., K.-Bartelmann-Str., 
R.-Wagner-Str., Am Ring
Stadtteil Großdeuben:
Hauptstraße 10; 55; 72; 87; Straße des Friedens/Ecke Turnerstr.
Ortsteil Gaulis:
Lindenplatz

Stadtverwaltung Böhlen
Zentrale: Tel. 034206 609-0, Fax 609-90
Für persönliche Gespräche ist eine telefonische Terminabspra-
che von Vorteil.
Öffnungszeiten
Rathaus (Karl-Marx-Straße 5)
Montag 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 7.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 7.00 - 12.00
Einwohnermeldeamt (Haus II, Platz des Friedens 10)
Montag geschlossen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Stadtbibliothek (Haus II, Platz des Friedens 10)
Montag 9.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Friedensrichter
Die Sprechstunde des Friedensrichters, Herrn Walter Sgundek, 
findet am Dienstag, dem 29. Januar 2019, von 16:30 bis 17:30 Uhr 
im Rathaus, Karl- Marx-Straße 5, Obergeschoss statt.

Bürgerpolizist
Ansprechpartner Böhlen: Herr Künzel
(Haus II, Platz des Friedens 10)
Öffnungs- bzw. Sprechzeiten:
Montag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

P2 P3



Amtsblatt für Böhlen und Rötha 1/20193 

•  Amtliche Bekanntmachungen
Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt 

Böhlen über die förmliche Festlegung  
des Sanierungsgebietes „Stadtkern“ vom 

30.09.1993 und 1. Satzungsänderung vom 
26.02.2004

Auf Grund des in § 162 Absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 
S. 3634) und des § 4 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 62), beschließt der Stadtrat der Stadt Böhlen in seiner Sitzung 
am 13.12.2018 folgende Satzung:

§ 1 
Aufhebung der förmliches Festlegung des Sanierungsge-

bietes „Stadtkern“
Die von den Stadtverordnetenversammlung der Stadt Böhlen am 
26.10.1993 beschlossene Satzung der Stadt Böhlen über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtkern Böhlen“, 
ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt vom 21.12.1995 für Böh-
len, Rötha, Espenhain, Mölbis. Oelzschau und Dreiskau-Muckern, 
in Kraft getreten am 21.12.1995 und
die vom Stadtrat der Stadt Böhlen am 26.02.2004 beschlosse-
ne Satzung der Stadt Böhlen zur 1. Änderung der Satzung zur 
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtkern“ vom 
26.02.2004, ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt für Böhlen, 
Rötha und Espenhain am 26.03.2004, in Kraft getreten am 26.03.2004, 
werden aufgehoben.

§ 2 
Gebiet der aufgehobenen Sanierung

Das Gebiet (Sanierungs- und Erweiterungsgebiet), das hiernach 
nicht mehr der Sanierung unterliegt, umfasst alle Grundstücke 
und Grundstücksteile innerhalb der in dem beiliegenden Plan um-
grenzten Fläche. Dieser Plan ist Bestandteil der Satzung und als 
Anlage beigefügt.

§ 3 
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.
Böhlen, den 13.12.2018

1. Hinweis auf § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten 1 Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannte Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
2. Hinweis gemäß § 215 BauGB
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-

vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Böhlen., Karl-Marx-Straße 5, 04564 Böhlen unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. Bei der Geltendmachung 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen.

Anlage siehe Seite 4
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Satzung zur Aufhebung der Satzung  
der Stadt Böhlen über die förmliche Festlegung  
des Sanierungsgebietes „Stadtteilzentrum (SZ) 

Großdeuben“ vom 02.03.2002 und  
1. Satzungsänderung vom 28.10.2004

Auf Grund des in § 162 Absatz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 
S. 3634) und des § 4 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62), beschließt der Stadtrat der Stadt Böhlen in seiner 
Sitzung am 13.12.2018 folgende Satzung:

§ 1 
Aufhebung der förmliches Festlegung  

des Sanierungsgebietes „Stadtteilzentrum (SZ)  
Großdeuben“

Die von der Stadtrat der Stadt Böhlen am 21.03.2002 beschlos-
sene Satzung der Stadt Böhlen über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Stadtteilzentrum (SZ) Großdeuben“ vom 
02.03.2002, rechtsgültig ortsüblich bekannt gemacht im Amts-
blatt für Böhlen, Rötha, Espenhain vom 21.06.2002, in Kraft getre-
ten am 21.06.2002 und
die Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Stadt Böhlen über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtteilzentrum 
(SZ) Großdeuben“ vom 28.10.2004, ortsüblich bekannt gemacht 
im Amtsblatt für Böhlen, Rötha und Espenhain am 12.11.2004, in 
Kraft getreten am 12.11 2004, werden aufgehoben.

§ 2 
Gebiet der aufgehobenen Sanierung

Das Gebiet (Sanierungs- und Erweiterungsgebiet), das hiernach 
nicht mehr der Sanierung unterliegt, umfasst alle Grundstücke 

und Grundstücksteile innerhalb der in dem beiliegenden Plan um-
grenzten Fläche. Dieser Plan ist Bestandteil der Satzung und als 
Anlage beigefügt.

§ 3 
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Böhlen, den 13.12.2018

1. Hinweis auf § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten 1 Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannte Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.
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Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
2. Hinweis gemäß § 215 BauGB
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Böhlen., Karl-Marx-Straße 5, 04564 Böhlen unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. Bei der Geltendmachung 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen.
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Beschlüsse der 56. Stadtratssitzung am 
29.11.2018
Stimmberechtige insgesamt: 19
Anwesende Stimmberechtige: 16

Beschluss über die Annahme und Verwendung von Spenden für 
den Zeitraum 18.08.2018 bis 30.11.2018
Beschluss-Nr.: 56/305/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig, dass die in 
der Anlage ausgewiesenen Spenden von mehr als 100,00 EUR für 
den Zeitraum vom 18.08.2018 bis 30.11.2018 in Höhe von insge-
samt 6.350,00 EUR angenommen werden können.
Der Verwendung der Spenden gemäß Angaben der Spender wurde 
zugestimmt.
Wahl des Gemeindewahlausschusses der Stadt Böhlen für die 
Stadtratswahl in der Stadt Böhlen am 26.05.2019
Beschluss-Nr.: 56/306/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen wählte einstimmig gemäß § 9 des 
Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen in sei-
ner gültigen Fassung einen Gemeindewahlausschuss mit folgen-
der Besetzung:
Vorsitzende: Frau Petra Kühn
Stellv. Vorsitzende: Frau Kornelia Hanisch

Beisitzerin: Frau Hannelore Marschner
Stellv. Beisitzerin: Frau Gisela Rudolph
Beisitzerin: Frau Beate Harnapp
Stellv. Beisitzerin: Frau Carolin Geßner

Aufhebung der Sanierungssatzung des Sanierungsgebietes 
"Stadtkern"
Beschluss-Nr.: 56/307/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig die Satzung 
zur Aufhebung der Satzung der Stadt Böhlen über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtkern“ vom 30.09.1993 
und 1. Satzungsänderung vom 26.02.2004 (Anlage 1). Der Bürger-
meister wird beauftragt die Löschung der Sanierungsvermerke im 
Grundbuch zu veranlassen.

Aufhebung der Sanierungssatzung Sanierungsgebiet "Stadtteil-
zentrum Großdeuben"
Beschluss-Nr.: 56/308/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig die Sat-
zung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Böhlen über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtteilzent-
rum (SZ) Großdeuben“ vom 02.03.2002 und 1. Satzungsände-
rung vom 28.10.2004 (Anlage 1). Der Bürgermeister wird be-
auftragt die Löschung der Sanierungsvermerke im Grundbuch 
zu veranlassen.
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•  Informationen aus der Stadtverwaltung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
dem Stadtrat, der Stadtverwaltung und mir liegen es sehr am 
Herzen, unsere liebenswerte Kleinstadt in vielen Punkten wei-
terzubringen. Knapp siebentausend Menschen leben mitein-
ander und nennen sich Böhlener. Das muss doch was heißen, 
oder?
Deshalb möchten wir Sie bitten: Machen Sie mit!
Bürgerbeteiligung muss besonders in kleinen Städten groß 
geschrieben werden. Sagen Sie uns Ihre Meinung, als Politik-
Interessent, als Fachmann oder einfach als Bürger. Denn: Ge-
meinsam kommt man besser ans Ziel.
Bürgerbeteiligung fängt am Besten an, wenn man beginnt, mit-
einander zu reden. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie zu unse-
ren Stadtratssitzungen begrüßen dürfen.
Ihr Bürgermeister
Dietmar Berndt
Hier finden Sie die Termine zu unseren Sitzungen des Stadtra-
tes, des Technischen Ausschusses und Verwaltungsausschuss.
Die Ausschüsse finden regulär im Haus 2 der Stadtverwaltung 
(Platz des Friedens 10) statt. Zum Stadtrat begrüßen wir Sie im 
Kulturhaus (Leipziger Straße 40) im Zimmer 12.
Januar
Verwaltungsausschuss 15.01.
Technischer Ausschuss 22.01.
Stadtratssitzung 31.01.
Februar
Verwaltungsausschuss 12.02.
Technischer Ausschuss 19.02.
Stadtratssitzung 28.02.
März
Verwaltungsausschuss 12.03.
Technischer Ausschuss 19.03.
Stadtratssitzung 28.03.
April
Verwaltungsausschuss 09.04.
Technischer Ausschuss 16.04.
Stadtratssitzung 25.04.
Mai
Verwaltungsausschuss 07.05.
Technischer Ausschuss 16.05.
Stadtratssitzung 23.05.
Juni
Verwaltungsausschuss 11.06.
Technischer Ausschuss 18.06.
Stadtratssitzung 27.06.

Fortführung der bestehenden Reinigungsverträge für das Kalen-
derjahr 2019
Beschluss-Nr.: 56/309/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig die beste-
henden Reinigungsverträge für die Glas-, Unterhaltsreinigung und 
Grundreinigung für das Kalenderjahr 2019 zu verlängern.
Zuschlagserteilung Vergabe Gebäudemanagement/Wohnungs-
verwaltung in der Stadt Böhlen
Beschluss-Nr.: 56/310/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss mit 13 Ja-Stimmen und 
3 Nein-Stimmen, dass der Zuschlag für das Technische Gebäu-
demanagement/Wohnungsverwaltungen in der Stadt Böhlen, 
Projektnummer: VW2019, an die Firma Hausverwaltung Gabriele 
Gerhardt aus Borna erteilt wird.
Finanzierung der Maßnahme Sanierung der Entwässerung der Au-
ßenanlagen der Grundschule Böhlen
Beschluss-Nr.: 56/311/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig, dass die 
Mehrausgaben für die Maßnahme Sanierung der Entwässerung der 
Außenanlagen der Grundschule Böhlen in Höhe von 85.267,93 € 
durch die Fördermittel aus der Verwaltungsvorschrift Invest Schu-
le gedeckt werden.
Zuschlagserteilung Sanierung der Entwässerung der Außenanla-
gen
Beschluss-Nr.: 56/312/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig, dass für die 
Maßnahme „Sanierung der Entwässerung der Außenanlagen“ der 
Grundschule Böhlen der Zuschlag in Höhe von 85.267,93 € an die 
Firma Tief-, Straßen- und Pflasterbau Straßenbaumeisterei Jörg 
Sube aus 04442 Zwenkau erteilt wird.
Entscheidung zur Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 6 BauGB für Teilflächen des Flurstücks 53/29 
Gemarkung Probstdeuben im Bereich des Bebauungsplangebie-
tes Lindenstraße 2, Bauplatz Nr. 14
Beschluss-Nr.: 56/313/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen erklärt einstimmig zum Kaufvertrag 
vom 13.11.2018, UR-Nr. 2036/18 (Bauplatz Nr. 14), des Notars 
Leukel, dass das für die Stadt Böhlen bestehende Vorkaufsrecht 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 6 BauGB an Teilflächen des Flurstücks 53/29 
Gemarkung Probstdeuben nicht ausgeübt wird.
Stellungnahme der Gemeinde gemäß § 36 BauGB zum Bauantrag 
zur Errichtung vom zwei Großfiguren als Design-Kunstobjekte auf 
dem Flurstück 81/7 der Gemarkung Böhlen (25/18)
Beschluss-Nr.: 56/314/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig, dass das 
Einvernehmen gemäß § 36 BAUGB zum Antrag zur Errichtung von 
zwei Großfiguren als Design-Kunstobjekte auf dem Flurstück 81/7 
der Gemarkung Böhlen (s. Anlage 1) erteilt wird, unter der Voraus-
setzung, dass in der Frist des gemeindlichen Einvernehmens ein 
Wegerecht über die gesamte Standzeit der Figuren vertraglich ge-
sichert wird.
Stellungnahme der Gemeinde gemäß §§ 36 BauGB zum Bauan-
trag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage in der 
Röthaer Straße auf den Flurstücken 145/79 und 145/81 der Ge-
markung Böhlen (24/18) sowie Zuteilung einer Hausnummer
Beschluss-Nr.: 56/315/2018
Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschloss einstimmig, dass zum 
Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage in 
der Röthaer Straße auf dem Flurstücken 145/79 und 145/81 der 
Gemarkung Böhlen (Anlagen 1 – 3) das Einvernehmen nach § 36 
BauGB (bauaufsichtliches Verfahren) erteilt werden kann. Den 
Flurstücken 145/79 und 145/81 der Gemarkung Böhlen wird ge-
mäß Anlage 4 die Hausnummer 40c in der Röthaer Straße zuge-
teilt.

Verkehrsberuhigende Maßnahme 
Leipziger Straße
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in der Leipziger Straße, der Bereich vor dem 
Bahnhofsvorplatz, werden ab dem 14.12.2018
auf einer Länge von ca. 200 m im Kurvenbereich beidseitig ab-
solute Halteverbote eingerichtet. Die Anordnung der Haltever-
bote wurde durch das vermehrte Parken im Kurvenbereich und 
der damit verbundenen Sichtbehinderung dringend nötig. Wir 
bitten Sie, die Halteverbote im Sinne der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung und Ihrer eigenen Sicherheit zu beachten 
und den Bereich von Fahrzeugen freizuhalten, damit Fahrzeug-
führer und Busse diesen Bereich gefahrlos passieren können. 
Das Ordnungsamt wird die Einhaltung der Halteverbote ver-
stärkt kontrollieren.
Mit freundlichen Grüßen
Stadtverwaltung Böhlen

Besuchen Sie uns im Internet
wittich.de
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Aus dem Standesamt
Verstorben
am 07.12.2018 Herr Dieter Hoffmann († 86)

Anmeldetermine für die 5. Klasse  
in der Oberschule Böhlen
Freitag, 08.03.2019 12:00 – 18:00 Uhr
Montag, 11.03.2019 08:00 – 14:30 Uhr
Dienstag, 12.03.2019 08:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch, 13.03.2019 08:00 – 14:30 Uhr
Donnerstag, 14.03.2019 08:00 – 14:30 Uhr
Freitag, 15.03.2019 08:00 – 12:00 Uhr

„The U.S. Army Europe Band & Chorus“ in Böhlen
Imposantes Weihnachtskonzert zum dritten Advent im Kulturhaus Böhlen
Als eine von drei deutschen Städten durften in Böhlen die Musi-
ker der United States Army Europe Band & Chorus begrüßt wer-
den. Es war eines der Highlights in der Weihnachtszeit für das 
Kulturhaus und die Besucher.
Zu Gast waren nicht nur fast 600 Besucher, auch die Konsulin für 
Politische und Ökonomische Angelegenheiten des US-General-
konsulats, Frau Emily Norris, beehrte die Veranstaltung.

Auch Bürgermeister Dietmar Berndt ließ es sich nicht nehmen, 
die Gäste herzlichst zu begrüßen und auf die Relevanz eines 
solchen Konzertes hinzuweisen. Zusammenführung und ein 
friedliches Miteinander kann besonders wirksam in der Weih-
nachtszeit ans Herz gelegt werden.
Unter Leitung von Major Randy Bartel begeisterte das U.S.-ame-
rikanische Orchester mit Chor: Die anfängliche Zurückhaltung 
des Publikums wurde durch den Charme, Witz und die gute Lau-
ne schnell gelöst. Dafür gab es verdientes Standing Ovation und 
tolle Zugaben.

Die Resonanz fiel durchweg positiv aus. Kulturhausleiterin Frau 
Fuhrmann verabschiedete sich mit einem freudigen „Auf Wie-
dersehen“ beim U.S. Army Europe Band & Chorus. Wir hoffen 
ebenso, dass dieser Auftritt nicht der letzte war.
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Aktuelles Aktuelles aus dem Kulturhaus Böhlen

 
 

 

Januar 
 
Sonntag  13.01.2019 16:00 Uhr  „Die Alpen - Mission Murmeltier“ | Multivisionsvortrag mit  

Heike Setzermann und Dirk Vorwerk 
Sonntag  20.01.2019 16:00 Uhr  „immer wieder sonntags 2019“  
      Moderation: Stefan Mross 
      mit: Die Mayrhofner | Die Ladiner | Bata Illic | Anna-Carina Woitschack 
Sonntag  27.01.2019 18:00 Uhr  Musical moments - Die witzig-charmante Musicalshow 
  

FebruarFebruar 
  
Freitag  01.02.2019 19:30 Uhr  „3. Anrechtskonzert SZ 2018/2019“ | „Ostwind“ | LSO 
Sonntag  03.02.2019 16:00 Uhr  „Der kleine Tag“ | Musical von Rolf Zuckowski | Gastspiel 
Dienstag  05.02.2019 19:30 Uhr  Das Zwingertrio in: „Die Komikerparade“ | Kabarett 
Freitag  08.02.2019 19:30 Uhr  „Das ehemals deutsch besiedelte Böhmische Erzgebirge 

in historischen Bildern“ 
      Lichtbildervortrag mit Böhmerlangi (Thomas Lang) 
Sonntag  24.02.2019 16:00 Uhr  „Island - Naturwunder am Polarkreis“ | Multivisionsshow mit  

Sandra Butscheike und Steffen Mender 
 

 
Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Ausgehend von diesem Gedanken hat das ZwingerTrio anläßlich seines 35. 
Geburtstag in den Spiegel gesehen und festgestellt, die Tragik nimmt ihren Lauf. Aber man muss sich der Tragik 
des Lebens lachend in den Weg stellen, haben sich die drei Herren gedacht und sich gesagt: Wer Humor hat, 
nimmt sich selbst nicht so wichtig. Wer gerne lacht, tut etwas für seine Gesundheit, und lebt zufriedener. Humor 
kann urkomisch sein. Das wussten schon viele Komiker vor dem ZwingerTrio. Und so werden sich die drei 
Urgesteine der sächsischen Humorlandschaft, Tom Pauls, Jürgen Haase und Peter Kube, in ihrem neuen 
Programm bekannten KomikKlassikern widmen und sie fein improvisiert mit ausgelassenem Humor auf die Bühne 
bringen.Natürlich mit viel handgemachter Musik und mit all den Problemen, jene welche ein Trio, die 
bekanntermaßen zweitgrößte Vereinigung nach dem Duo, nun einmal mit sich bringt. 

Am 05.02.2019, 19:30 Uhr  

Stell dir vor, du wohnst. Stell dir vor, neben dir wohnt es auch. Es atmet, es isst, es lebt. Es geht ein und aus. 
Es erzeugt Geräusche und Gerüche. Es ist: Dein Nachbar. Das unbekannte Wesen neben dir. Neue und alte 
Bekannte sind eingezogen in das Haus, in dem alles verboten ist, weil alles erlaubt ist. Und sie sind daheim 
im neuen Solo-Programm von Anke Geißler. Freuen Sie sich auf Sonderlinge der völlig normalen Art, mit 
denen niemand Wand an Wand leben möchte. Doch sie sind da. Die Veganer, die Alleinerziehenden, die 
Studenten, die Autofahrer, die Nasenbohrer, die Wohlriechenden, die Frauen, die Hundeliebhaber, die 
Gutverdiener, die WG-Insassen, die Raucher, die Rentner, eben alle. Denn wohnen muss jeder. Soll er auch. 
Gern. Aber nicht hier! Anke Geißler spielt unterschiedlichste Typen, singt und bringt Sie wahrscheinlich mal 
wieder zum Lachen. Na, hoffentlich. 
Am Klavier: Enrico Wirth   

Am 30.03.2019, 20 Uhr 
Eintrittskarten für 22,00 € unter 034206/ 770540 oder an der Abendkasse 

 

Im Jahr 2018 hat sich in unserem Haus viel getan. Wir konnten nicht nur zahlreiche Künstler, Kunstschaffende und Kulturgegeisterte in unseren Räumen 
begrüßen, sondern auch fleißige und engagierte Handwerker. Wie Sie sicher schon bemerkt haben, verfügt unser Haus seit Ende September über eine 
neue Hebebühne und einen frisch sanierten Bühnenboden. Beides wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten 
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes, durch Zuwendungen des Kulturraumes Leipziger Raum und mit Finanzmitteln der Stadt Böhlen. 
Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die DOW Olefinverbund GmbH, mit deren finanzieller Unterstützung 
ein Bühnenteppich für unsere Bühne im Großen Saal angeschafft werden konnte. 

Der Teppich hilft dabei, die wiederhergestellte Qualität des Bühnenbodens zu erhalten und verbessert darüber hinaus die Rahmenbedingungen bei 
Veranstaltungen und Konzerten. 

Sicher haben Sie sich schon bei verschiedenen Veranstaltungen davon selbst überzeugt. Für das Jahr 2019 stehen wieder viele kulturelle Höhepunkte 
auf dem Programm, zu denen wir Sie herzlich begrüßen möchten. Wie auch in den vergangenen Jahren spannt sich der kulturelle Bogen über Ballett, 
klassische Konzerte, Kabarett, Volksmusik und Schlager bis zu Theater, Musical und Reiseshows. 

Das Team des Kulturhauses Böhlen freut sich auf Sie. 
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So viel Heimlichkeit
Als uns am 13.12.2018 der Weihnachtsmann in der Kita besuchte, 
brachte er ein etwas merkwürdiges Geschenk mit - ein Bowlingspiel.
Zu meiner Verwunderung freuten sich die Kinder über das Spiel, ob-
wohl das Spiel gar nicht altersentsprechend für Kinder der mittleren 
Gruppe ist. Was die Kinder allerdings nicht wussten, dass Spiel hat-
te einen symbolischen Charakter und sollte sich am nächsten Tag 
als Überraschung für die Kinder entpuppen, denn es war geplant, 
gemeinsam bowlen zu gehen. Eigentlich sollte, wie es für Überra-
schungen üblich ist, alles geheim gehalten werden, aber leider gab 
es eine undichte Stelle und so wurde unser Geheimnis und damit 
die Überraschung etwas voreilig gelüftet. Aus dieser Situation he-
raus wurden die Kinder gleich noch in der Kita über entsprechende 
Verhaltensregeln belehrt und es erfolgte auch die Einteilung der ein-
zelnen Bahnen. Außerdem setzte ich die Kinder davon in Kenntnis, 
dass an der Bowlingbahn 3 Helfer auf uns warten, denn das hatte 
die „Stille Post“ offenbar nicht weiter getragen.
Nun ging es endlich los, wir setzten uns in Bewegung Richtung Bow-
lingbahn und kamen dort auch pünktlich um 10 Uhr an. Unsere flei-
ßigen Helfer warteten schon auf uns, es waren Greta- Maries Opa 
Rüdiger Zwerschke, Josephines Oma Silke Rahn und Lennys Mutti 
Diana Papst. Aufgeregt stürmten wir das „Strike In“ und es begann 
zunächst der Kampf um ein paar passende Schuhe. Als dann jeder 
ein paar Schuhe hatte, konnten die Gruppen und auch die Begleit-
personen auf die einzelnen Bahnen aufgeteilt werden. Bevor es 
richtig losging, bekamen wir von Sarah Kuenzer wertvolle Tipps, um 
möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Bei den ersten Durchgängen 
erhielten die Kinder Hilfestellung, aber im Laufe der Zeit sollten und 
wollten die Kinder auch zeigen, dass sie selbstständig bowlen kön-
nen und zu welchen sportlichen Leistungen sie in der Lage sind.
Mit Freude und Begeisterung waren alle bei der Sache. Ruck zuck 
war eine Stunde vergangen und auch wenn am Ende auf der Anzei-

getafel die einzelnen Platzierungen zu lesen waren, so waren wir 
uns doch alle einig- Verlierer gab es nicht und wir hatten ein schönes 
gemeinsames Erlebnis.
Beim anschließenden Mittagessen, es gab Nudeln mit Tomatenso-
ße, rote Limo und Eis, konnten sich alle fleißigen Sportler stärken, 
denn schließlich macht Sport hungrig und außerdem mussten wir 
auch noch den Rückweg zur Kita absolvieren. Dort kamen wir er-
schöpft aber glücklich an. Am Nachmittag hatten die Kinder dann 
natürlich jede Menge zu erzählen und es war schön zu sehen und 
zu hören, dass wir mit unserem Weihnachtsgeschenk allen eine 
große Freude bereitet haben.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei Opa 
Rüdiger, Oma Silke und Mama Diana bedanken. Ihr habt uns groß-
artig unterstützt. Ein weiteres Dankeschön geht an Familie Kuen-
zer, die den Kindern solch tolle Erlebnisse ermöglichen.
Ulrike Straßburg und die Kinder der mittleren Gruppe
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Natürlich kam auch ein Weihnachtsmann vorbei und hatte den 
Sack voller Geschenke, z. B. neue Trainingsbälle, Süßes und Fuß-
ballkarten.
Eine sehr schöne Überraschung war, dass unser Sportausstatter 
Kathleen Kunaht persönlich kam und einen neuen Spielball der 
Mannschaft übergab,

großes Dankeschön
Danke an alle Helfer, ohne euch wäre so etwas nicht möglich.
Mannschaftsleiter: Uwe

•  Vereinsnachrichten

Liebe Böhlener Bürgerinnen und Bürger,
wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr, Gesundheit und vie-
le schöne Erlebnisse. Wir hoffen, Sie sind gut und wohlbehal-
ten ins neue Jahr gerutscht.
Gleichzeitig sind wir über die Vorkommnisse in der Silvester-
nacht sehr bestürzt, das betrifft unsere eigentlich liebenswerte 
Stadt selbst, als auch andere Städte. Unsere Anteilnahme gilt 
allen zu Schaden Gekommenden.
Es macht umso trauriger zu hören, dass die Menschen, die sich 
während der Silvesternacht um unser leibliches Wohlergehen 
kümmern, daran in schlimmen Maße gehindert werden.

Die Stellungnahme unserer Freiwilligen Feuerwehr Böhlen
***Angriff auf Böhlener Einsatzkräfte***
Silvester. Familie. Freunde. Party. Countdown. In den Armen lie-
gen. Feuerwerk. Noch mehr Party.
So der übliche Ablauf bei den Meisten. Auch bei Feuerwehrleu-
ten. Doch statt weiterfeiern zu können, wurden unsere Einsatz-
kräfte um 00:20 Uhr zum ersten Einsatz des Jahres alarmiert. 
Also weg von der Party, ab ins Auto, aufs Fahrrad oder im 
schnellen Laufschritt ins Gerätehaus. Immerhin hieß das Ein-
satzstichwort Gebäudebrand. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine 
Gefährdung von Personen nicht ausgeschlossen werden.
Doch was unsere Kameraden und Kameradinnen dann erleben 
mussten, ist von Respektlosigkeit und Dreistigkeit kaum zu 
übertreffen.
Sie wurden bei der Anfahrt zum Gerätehaus beschimpft und be-
leidigt. Sie wurden an der Durchfahrt gehindert und mussten 
auf Gehwege ausweichen. Es wurde mutwillig langsam über 
Straßen gelaufen um die Weiterfahrt zu behindern.
Damit noch nicht genug. Als die Kameraden mit Löschfahrzeu-
gen und Sondersignalen auf dem Weg zum Einsatzort waren, 
mussten sie sich ihren Fahrtweg förmlich erkämpfen. So stan-
den die Straßen voll mit Feuerwerkskörpern, Sektflaschen und 
Müll jeglicher Art. Damit war nicht ersichtlich ob hiervon noch 
eine Gefahr ausgeht.
Doch was dem sprichwörtlichen Fass dem Boden ausschlägt ist 
die Tatsache, dass sie auch noch absichtlich! mit Feuerwerks-
körpern beschossen wurden.
Anzumerken ist, dass sich die beschriebenen Vorfälle im ge-
samten Böhlener Stadtgebiet ereigneten und durch alle Alters-
gruppen ziehen. Somit lassen sich einzelne Viertel oder Perso-
nengruppen nicht einschränken.
Zum Glück konnte am Einsatzort eine Gefährdung von Personen 
ausgeschlossen werden. Erschütternder Weise waren in diesem 
Einsatz, die Kameraden und Kameradinnen, die Personen in Gefahr!
Hoffentlich geht jeder Einzelne mal ein bisschen in sich und 
denkt über sein Verhalten nach. Hoffentlich bleibt die letzte 
Nacht ein trauriger Einzelfall.
In diesem Sinne ein frohes und gesundes neues Jahr an alle!
Ihre stets einsatzbereite Freiwillige Feuerwehr Böhlen

Der SV Chemie Böhlen Abt. Fußball  
sucht Jugendtrainerin/Jugendtrainer
die Lust und Zeit haben,
die Mädchen und Jungs aus unserer Stadt zu trainieren.
Tel.: Andre, Pobst: Jugendleiter Fußball: 015731810815
Uwe, Labitzke: Mannschaftsleiter: 017657955158

SV Chemie Böhlen 
Abt. Fußball
Am 17.12.2018 feierten die F-Junioren mit den Eltern, Omas und 
Opas eine Weihnachtsfeier auf der Kegelbahn in der Jahnbaude.
Es war eine gelungene Feier für alle bei Kinderpunsch, Wiener, Nu-
delsalat und vielem mehr.
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TTV Chemie Böhlen
Förderung für unsere Sportjugend
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

die Firma Sportwerbung A. Dold aus Chemnitz führt in den 
nächsten Wochen in unserem Ort eine Förderung für die Sport-
jugend des TTV Chemie Böhlen e. V. durch. Hierbei geht es 
um den Vertrieb von Medien. Nach Abschluss der Förderung 
wird unser Nachwuchs mit neuen Trikots, Bällen und anderen 
Sportartikeln unterstützt. Da wir uns von der Seriosität der 
Firma überzeugt haben und viele andere Vereine der Region 
ebenfalls mitmachen, haben wir unsere Teilnahme an der För-
derung bestätigt. Mit besten Grüßen verbleibe ich im Namen 
der Sportjugend unseres Vereins.

Der Vorstand des „TTV Chemie Böhlen e.V.“

•  Kirchennachrichten
Ev.-Luth. Ortskirchgemeinde St. Christophorus 
Böhlen, Kirchgasse 12
Öffnungszeiten der Pfarramts- und Friedhofsverwaltung
dienstags 10.00 – 17.00 Uhr
donnerstags 14.00 – 17.00 Uhr
Telefon: 034206 53462
E-Mail: Ksp.Neuseenland@evlks.de

Monatsspruch Januar
Gott spricht: „Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der 
soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und den Men-
schen.“

1. Mose 9, 13

Unsere Gottesdienste
13.01.
10.30 Uhr Gottesdienst mit Wiederholung des Krippenspiels
20.01.
10.30 Uhr Predigtgottesdienst
27.01.
10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Gemeinderaum
03.02.
10.30 Uhr Predigtgottesdienst im Gemeinderaum

Weitere Gottesdienste
18.01.
19.30 Uhr Gesprächskreis für Erwachsene
22.01.
10.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim Waldstraße
07.02.
10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim Cl.-Zetkin-Straße
05.02.
18.00 Uhr Männerkreis
07.02.
14.30 Uhr Frauendienst

Sichern Sie sich jetzt schon den Platz für  
Ihre Anzeige in der nächsten Ausgabe:

anzeigen.wittich.de

Anzeige
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Besuchen Sie uns auf 
www.roetha.de

Stadt Rötha
•  Amtliche Mitteilungen

Sitzungstermine des Stadtrates
Stadtrat 24.01.2019
Verwaltungsausschuss 31.01.2019
Technischer Ausschuss 07.02.2019

Sitzungstermine der Ortschaftsräte
Oelzschau 04.02.2019
Espenhain 04.02.2019
Mölbis 05.02.2019
Pötzschau 05.02.2019

Die Tagesordnungen entnehmen Sie bitte den öffentlichen Aus-
hängen in den Schaukästen der Stadt Rötha und den Ortsteilen 
Espenhain, Oelzschau, Pötzschau und Mölbis.
Hier sind auch Tagungsort und Tagungsbeginn eingetragen.

Termin Schiedsstelle Rötha – Monat Februar 
2019
Die Sprechstunde der Friedensrichterin Frau Klein findet am

Dienstag, dem 05.02.2019
in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus Rötha, Zimmer 1, 
statt.

Beschlüsse der Sitzung des Verwaltungs-/des 
Technischen Ausschusses am 6. Dezember 2018
Beschluss Nr. 413/43/18
Abschluss eines Ingenieurvertrages für den Kita-Neubau Rötha
Der Beschlussfassung wurde seitens des Verwaltungsausschus-
ses die Zustimmung erteilt.

Beschluss Nr. 414/48/18
Teilsanierung der Turnhalle in der Grundschule Espenhain, An der 
Schule 5a, OT Espenhain, Stadt Rötha
hier: Vergabe des Auftrages: Los 3 – Prallwand
Der Beschlussfassung wurde seitens des Technischen Ausschus-
ses die Zustimmung erteilt.

Beschluss Nr. 415/48/18
Sanierung Mehrfamilienhaus, OT Espenhain, Leipziger Str. 7
Der Beschlussfassung wurde seitens des Technischen Ausschus-
ses die Zustimmung erteilt.

Beschluss Nr. 416/48/18
Errichtung EFH Rötha, OT Espenhain, Bauernstraße 13
Der Beschlussfassung wurde seitens des Technischen Ausschus-
ses die Zustimmung erteilt.

Beschluss Nr. 417/48/18
Antrag auf Baugenehmigung und sanierungsrechtliche Genehmi-
gung
Errichtung einer Werbeanlage – Stele „Sparkasse“ auf dem Flur-
stück 289, Markt Rötha
Dem Beschlussantrag wurde seitens des Technischen Ausschus-
ses das Einvernehmen nicht erteilt.

Öffentliche Bekanntmachung vom Januar 2019
Festsetzung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern 2019 
in der Stadt Rötha
Steuern können durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt 
werden. Diese Regelung gilt für Steuern, bei denen sich die Be-
rechnungsgrundlage und der Abgabetag für einen künftigen Zeit-
abschnitt gegenüber dem letzten Bescheid nicht geändert haben.
Grundsteuer A und B
Es wird gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz die Grundsteuer für 
das Jahr 2019 nach dem zuletzt erteilten Steuerbescheid festgesetzt.
Die Vierteljahresbeträge der Grundsteuer sind jeweils am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. fällig.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit der jährlichen Zah-
lung Gebrauch gemacht haben, wird die Steuer 2019 in einem Be-
trag am 01.07.2018 fällig.
Gewerbesteuer
Die Vorauszahlungen sind gemäß dem letzten Vorauszahlungsbe-
scheid jeweils fristgerecht zur Fälligkeit am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. zu entrichten.
Hundesteuer
Der Jahresbeitrag der Hundesteuer ist am 15.02. fällig.
Mit der Festsetzung der Steuern durch öffentliche Bekanntma-
chung treten für die Steuerpflichtigen die gleiche Rechtswirkung 
ein, wie wenn an diesem Tage ein schriftlicher Bescheid zugegan-
gen wäre.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Steuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2019 erteilt, so sind die darin festgesetzten 
Beträge zu entrichten.
Bei Änderung der Besteuerungsgrundlagen werden Änderungsbe-
scheide erteilt.
Rötha, den 17.12.2018

Stephan Eichhorn
Bürgermeister

Neujahrsempfang im Volkshaus Rötha
Die Stadt Rötha lädt für Freitag, den 11. Januar 2019 zum Neu-
jahrsempfang in das Volkshaus Rötha ein. Die musikalische Um-
rahmung der Veranstaltung übernimmt das Leipziger Sympho-
nieorchester, denn was kann es Schöneres geben, als das neue 
Jahr mit einem Strauß beschwingter Melodien zu beginnen. Das 
Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Nicolas Krüger, der 
auch durch das Programm führen wird, hat bekannte Walzerme-
lodien und Operettenklänge herausgesucht, um gemeinsam mit 
dem Publikum die ersten Tage des neuen Jahres musikalisch zu 
feiern.
Beginn: 19:00 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr.

Beteiligungsbericht der Stadt Rötha 
für das Geschäftsjahr 2017
Der Beteiligungsbericht der Stadt Rötha für das Geschäftsjahr 
2017 liegt gemäß § 99 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Zeit vom
14. Januar 2019 bis 24. Januar 2019

zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 06.2 öffentlich aus.
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In diesem Zeitraum kann zu folgenden Zeiten Einsicht genommen 
werden:
Montag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Stephan Eichhorn
Bürgermeister

•  Aus den Ämtern

Geburtstagsglückwünsche
Der Bürgermeister der Stadt Rötha,  
der Stadtrat und die Stadtverwaltung  

gratulieren allen Seniorinnen und Senioren, 
 die 70 Jahre und älter werden und wünschen  

viel Glück und Gesundheit.

Rötha
Herrn Rainer Westenberg am 08.01. zum 80. Geburtstag
Frau Alma Klug am 11.01. zum 90. Geburtstag
Frau Margarete Pfaff am 26.01. zum 80. Geburtstag
OT Espenhain
Frau Anna Chlebusch am 29.01. zum 90. Geburtstag

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten 
Jahre zählt, sondern der, welcher sein Leben am meisten emp-
funden hat.
(Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 1778)

Das Sozialamt informiert Bürger aus Rötha und Umgebung! 

Beratungsstelle des Kreissozialamtes am 29.01.2019 in Rötha 

Die Beratungsstelle des Kreissozialamtes „Soziale Hilfen und Pflegekoordination“ informiert 
über folgende Themen: 

 Pflegeleistungen (ambulant, teil- und stationär) 
      Pflegegeld, Tagespflege, Kurzzeitpflege, Pflegedienste, Sozialstationen, Essen       
      auf Rädern, Antragstellungen und vieles mehr! 

 Demenz 

 Schwerbehindertenausweis 

 Wohngeld 

 Landesblindengeld 

 Sozialhilfeleistungen 

 Heimkostenübernahme 

 Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 

 Finanzielle Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Unterstützung von Senioren 

 Ehrenamtskarte Landkreis Leipzig 

 Rentenanträge 

Alle Interessierten aus Rötha und Umgebung erhalten eine kostenfreie Beratung auf Fragen 
zu den benannten Themen und entsprechende Antragsvordrucke und Broschüren sowie 
weitergehende Kontaktdaten.   

 
Wann:    Dienstag, 29.01.2019, 15:00 Uhr – 17:00 Uhr  

Wo:        Stadtverwaltung Rötha, Rathausstraße 4, 04571 Rötha, Sitzungsraum 

 

Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie sich bereits ab sofort telefonisch oder per E-Mail 
anmelden, um eine Uhrzeit abzustimmen. Bitte teilen Sie kurz mit, zu welchem oben 
genannten Thema Sie informiert werden  möchten.  Telefon: 03433/241-2137 oder 
karina.kessler@lk-l.de bzw. nils.neu@lk-l.de 

 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung. 

  
 

Karina Keßler 

 

Nils Neu 
Sozialamtsleiterin Pflegekoordinator 

Leiter der Beratungsstelle des Kreissozialamtes 

 

 

Bestellung Kassenverwalter
In der Stadtratssitzung am 20.12.2018 wurde beschlossen, 
Herrn Andreas Hoffmann gemäß § 86 Abs. 2 SächsGemO un-
befristet ab 01.02.2019 zum Kassenverwalter der Stadt Rötha 
zu bestellen.
Gleichzeitig wird die Bestellung von Frau Marion Schreiber wi-
derrufen.

•  Grundschulnachrichten
Schulnachrichten Grundschule Rötha
Interview mit unserer FSJlerin Elisa Reck
Warum machst du ein FSJ-Pädagogik (Freiwilliges Soziales Jahr)?
Ich habe mich für das FSJ-Pädagogik entschieden, um festzustel-
len, ob der Beruf des Lehrers der richtige für mich ist und ob ich 
auch mit Kindern gut umgehen kann.
Wie wirst du in diesem Jahr unterstützt?
Die DKJS (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) unterstützt 
alle FSJler in sogenannten Bildungswochen. Diese finden je-
weils 1 Woche in den Ferien statt. Es werden verschieden Themen 
behandelt, unter anderem Erlebnispädagogik, Erste Hilfe, Um-
gang mit Kindern, … .
Diese Themen sind sehr praxisbezogen und helfen uns im Schul-
alltag.
Wie sieht ein Tag als FSJler in der Grundschule aus? Was machst 
du?
7:00 – 7:25 Uhr betreue ich in unserer Schulbibliothek die Bücher-
ausleihe, danach bin ich meist im Unterricht und helfe den Leh-
rern, aber auch den Schülern bei bestimmten Aufgaben.
Außerdem übernehme ich täglich die Aufsichten auf dem Hof und 
in den Essenspausen gemeinsam mit den Lehrern.
Dienstags begleite ich die 2. Klasse zum Schwimmen. Mittwochs 
und donnerstags leite ich die Tanz-AGs der Klassenstufe 2, 3 und 4.
Gibt es Dinge, die du gern tun würdest, aber nicht darfst?
Nein, ich bin vollkommen zufrieden mit den Aufgaben, die ich täg-
lich erledige.
Bekommst du Geld?
Ich bekomme ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300 €.
Was gefällt dir?
Durch das FSJ sammle ich erste Erfahrungen für das Lehramt-Stu-
dium. Ich lerne Methoden kennen, die die Lehrer/-innen im Unter-
richt anwenden. Auch der Umgang und Kontakt mit den Kindern 
gefällt mir sehr.
Was gefällt dir nicht?
Kalte Hofaufsichten ;)
Wie ist der Kontakt mit den Lehrern?
Sehr gut, sie geben mir viele gute Tipps und Hinweise. Wenn die 
Lehrer Hilfe brauchen, stehe ich ihnen immer gern zur Verfügung.
Wenn du die Wahl hättest, würdest du dich wieder dafür entschei-
den?
Ja, auf jeden Fall! Es war eine sehr gute Entscheidung, dass 
FSJ-Pädagogik zu machen.
Was kommt nach dem FSJ?
Hoffentlich ein Lehramt-Studium für die Grundschule.
Wie muss ich mich bewerben/Bis wann muss ich mich bewerben?
Die Bewerbung erfolgt online. Man benötigt eine tabellarischen 
Lebenslauf sowie eine Kopie des letzten Zeugnisses. Die Bewer-
bungsfrist für das Schuljahr 2019/2020 endet am 30. April 2019.
Weitere Hinweise gibt es auf der Seite:
https://www.fsj-paedagogik.de/
Arbeitest du auch gern mit Kindern? Wir suchen für das neue 
Schuljahr wieder eine/n FSJler(in).
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Advent, Advent ... das zweite Lichtlein brennt ...
Adventszeit ist Zeit für Musik.
Am 13. Dezember besuchten alle Klassen im Kulturhaus Böhlen 
eine Aufführung des Leipziger Symphonieorchesters und des 
MDR-Kinderchores. Ausschnitte aus Engelbert Humperdincks Mär-
chenopern wurden vorgestellt.
Einigen Schülern gelang es dabei recht gut, sich auf die unge-
wohnt klassische Konzertmusik einzulassen.
Anderen fehlte die Darstellung der Figuren in Form eines Schau-
spiels.
Zwei gemeinsam gesungene Weihnachtslieder rundeten die Ver-
anstaltung ab.

Advent, Advent ... das dritte Lichtlein brennt ...
Adventszeit ist Bastelzeit.
Den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien gestalteten alle 
Klassen unserer Grundschule individuell.
Die Klassen 1, 3/1 und 3 besuchten im Rahmen des Religions- und 
Ethikunterrichtes die Espenhainer Kirche.
Andere bastelten die letzten Weihnachtsgeschenke für ihre Fami-
lien, sangen Weihnachtslieder, trafen sich zum Weihnachtsbrunch 
oder hatten Spaß an längst vergessenen Brettspielen.
Ein ruhiger und besinnlicher Tag läutete die wohlverdienten freien 
Tage ein.
Für das Jahr 2019 wünschen wir allen Schülern und ihren Familien 
einen gesunden Start.
Die LehrerInnen der Grundschule Espenhain

•  Aus den Kindergärten
Traditionelles Weihnachtsfeuer  
mit der Feuerwehr Espenhain
Nun war es wieder soweit, wie schnell vergeht ein Jahr!
Unser alljährliches Weihnachtsfeuer, gemeinsam mit unserer FFw, 
begann pünktlich 16.30 Uhr am Kinderhaus. Groß und Klein zogen 
gemeinsam mit leuchtenden Laternen durch den Ort.

Advent, Advent ... das erste Lichtlein brennt ...
Die Adventszeit ist Märchenzeit.
Deshalb hatten wir uns für den 3. Dezember die Märchenfee Lia 
eingeladen.
In zwei Altersgruppen spielten unsere Schüler unter Anleitung und 
in tollen Kostümen das Märchen vom Rumpelstilzchen.
Bei den kleineren Kindern der 1. und 2. Klasse residierte König 
Bailey mit seiner Königin Olivia im Musiksaal der Schule.
Der Müllerstochter Lina gelang es dort natürlich nicht, Stroh zu 
Gold zu spinnen. Deshalb half Rumpelstilzchen Julian mit überna-
türlichen Kräften aus.
Der Lohn sollte das erstgeborene Kind der inzwischen zum Prin-
zenpaar ernannten ehemaligen Müllerstochter und ihrem Prinz 
Marius sein.
Zum Glück konnte der Name des kleinen Männleins noch rechtzei-
tig von Dienern herausgefunden werden und das Kind in der Wiege 
war gerettet.
Fanfaren bliesen zum großen Fest.

Bei den Schülern der 3. und 
4. Klassen übernahmen Do-
rian und Tara die Rollen des 
elterlichen Königspaares.
Leni als Müllerstochter heira-
tete Prinz Louis und versuchte 
mit allen Mitteln, vor Rumpel-
stilzchen Constantin ihr Kind 
zu schützen.
Ein großer Spaß für alle Mitwir-
kenden und deren Mitschüler.
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Vor einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle, dass, die Restaurie-
rung der Kirche mit der zuletzt erfolgten Aufarbeitung der drei Por-
tale – zumindest vorläufig – abgeschlossen ist. Im zurückliegen-
den Jahr beschränkten sich unsere Aktivitäten deshalb tatsächlich 
auf unsere – insgesamt immerhin wieder 17(!) - musikalischen 
Angebote mit fast 1.000 Besuchern, zu denen bei „Jugend aus Rö-
tha und Umgebung musiziert“ und unserer „Guten-Abend-Musik 
für Kinder“ wie schon seit mehreren Jahren wieder ganze Familien 
gehörten, die ihre Kinder, Enkel, Geschwister oder Freunde dabei 
an Instrumenten oder singend miterleben konnten.
Auch 2019 sind Sie wieder herzlich zu musikalischen Nachmitta-
gen und Abenden eingeladen. Mit „Rötha klingt“ wird es wieder 
einen „Kleinen Röthaer Musiksommer“ geben, für den ich schon 
heute einen Abend mit der noch vielen von Ihnen bekannten Uschi 
Brüning ankündigen kann.
Beschränken wird sich unsere Arbeit 2019 darauf allerdings nicht. 
Das wurde jedenfalls schnell klar, als die Frage danach in unserer 
jüngsten Mitgliederversammlung am 10. Dezember aufkam und 
auf Anhieb vorgeschlagen wurde, was noch „nachzuarbeiten“ und 
im Rahmen fortlaufender Erhaltung zu erledigen ist: da ist z. B. 
ein Wasserschaden am Südportal zu beheben, da müssen noch 
die beiden Aufgänge zur Empore aufgearbeitet und sollte in der 
Sakristei die ehemalige Treppe zur Patronatsloge zurückgebaut 
werden … und auch an die barrierefreie Gestaltung des Eingangs 
(westliches Portal) wird gedacht.
Wir machen also weiter und bitten Sie herzlich: bleiben Sie uns treu!

Ein gutes neues Jahr voller Zuversicht wünscht Ihnen

Ihr Stephan Eichhorn

•  Kirchennachrichten
Gottesdienste und Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Rötha
Gottesdienste
Sonntag, 13.01.2019, 1. So. n. Epiphanias
10:00 Uhr St. Georgenkirche

Gottesdienst mit Wiederholung eines Krippenspiels
Sonntag, 20.01.2019, 2. So. n. Epiphanias
09:00 Uhr Gemeinderaum

Predigtgottesdienst
Sonntag, 27.01.2019, 3. So. n. Epiphanias
09:00 Uhr Gemeinderaum

Abendmahlsgottesdienst
Sonntag, 03.02.2019, 4. So. n. Epiphanias
09:00 Uhr Gemeinderaum

Abendmahlsgottesdienst

Unsere Treffen
Christenlehre
(Klasse 1 – 6):

mittwochs, 16:00 – 17:00 Uhr im Pfarrhaus Rötha

Kantorei: mittwochs, 18:30 – 20:00 Uhr im Pfarrhaus Rötha
Frauendienst: Donnerstag, 31.01.2019 – 14:30 Uhr im Pfarrhaus 

Rötha

Öffnungszeiten des Pfarramtes:
dienstags: 10:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr
Telefon: 034206 54109
Fax: 034206 54110
E-Mail: ksp.neuseenland@evlks.de

Gottesdienste und Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Mölbis
Sonntag, 13.01.2019, 1. So. n. Epiphanias
10:00 Uhr Dreiskau-Muckern

Gesprächsgottesdienst im Kaffee Muckern
Pfr. Vorwergk

An der Feuerwehr angekommen, erwarteten uns schon heiße Ge-
tränke, Würstchen am Stock, gebrannte Mandeln, Stollen und na-
türlich Leckeres vom Grill. Was an diesem Tag nicht fehlen darf? 
Unsere selbst gebackenen Plätzchen unserer Eltern.
Doch auf was warten Kinderaugen in der Vorweihnachtszeit am 
meisten? Natürlich auf den Weihnachtsmann, und der kam dieses 
Mal nicht wie erwartet mit dem Traktor, sondern mit einem tollen 
Trabant. Er hatte für jedes Kind eine kleine Überraschung mitge-
bracht, selbst Erzieher und Helfer wurden bedacht!
Den Höhepunkt an diesem Abend rundeten die Guggemusiker mit 
ihrer tollen Musik ab.
Ein großes Lob geht an:
- die Espenhainer Feuerwehr für die tolle Zusammenarbeit in all 

den Jahren
- unseren Hausmeister Herrn Torka, der uns immer unterstützt
- unseren engagierten Elternaktiv, die zu unserem gelungenen 

Fest beitrugen
- die Eltern für die gebackenen Plätzchen

Alle Erzieher vom Kinderhaus Espenhain

•  Vereinsnachrichten

Die Kunst muss wieder Brücke sein zwischen
der Schöpfung, der Natur und der Kreativität

des Menschen.

Friedensreich Hundertwasser

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins 
für die Marienkirche Rötha, 
liebe Röthaerinnen und Röthaer,
vor 15 Jahren schlossen wir uns mit dem Ziel zusammen, die Kunst 
am Bau und an der Ausstattung unserer Marienkirche wieder zu 
beleben, erlebbar zu machen. Im Dreiklang von Sachverstand und 
Können von (Kunst)Historikern, Architekten und Restauratoren, 
der ebenso vielfachen wie vielfältigen Hilfe interessierter und en-
gagierter Menschen sowie der Musik vieler Organisten, anderer 
Instrumentalmusiker und Sängerinnen und Sänger ist uns das, 
zunächst bis zur feierlichen Wiedereinweihung von Kirche und Or-
gel im September 2008 und danach in vielen weiteren, kleineren 
und größeren Schritten, auf wunderbare Weise gelungen. Dieser 
Dreiklang – die „Kunst“ aller Beteiligten – hat die von Friedens-
reich Hundertwasser angemahnte Brücke geschlagen: in behut-
sam restauriertem Gewand ist unsere Kirche wieder erlebbar: zu 
Gottesdiensten, in der Natur eines gepflegten Umfeldes und mit 
einer Vielzahl von Veranstaltungen, die (musikalische) Kreativität 
fordern und fördern.
Mit einem Gottesdienst haben wir 2018 zum Tag des offenen 
Denkmals am 9. September der Weihe unserer Marienkirche vor 
500 Jahren gedacht. Es war ein festliches Gedenken und zugleich 
ein Höhepunkt im 15. Jahr unseres Bestehens!
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Sonntag, 20.01.2019, 2. So. n. Epiphanias
15:00 Uhr Mölbis

Klaviervorspiel mit Andacht
Pfr. Vorwergk

Sonntag, 27.01.2019, 3. So. n. Epiphanias
10:00 Uhr Oelzschau

Predigtgottesdienst
Pfr. Vorwergk

Sonntag, 03.02.2019, 4. So. n. Epiphanias
15:00 Uhr Thierbach

Gottesdienst an der Kaffeetafel
Pfr. Vorwergk

Christenlehre und Singrunde:
Freitags 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Pfarrhaus Mölbis
Konfirmanden
vierzehntägig freitags 17:00 -20:00 Uhr (mit Beteiligung der JG 
Mölbis) im Pfarrhaus Mölbis

Junge Gemeinde
freitags 17:00 Uhr (nach Vereinbarung)
Frauenkreis Oelzschau, Trages, Espenhain, Mölbis
Mi., 16.01.2019 – 14:15 Uhr im Pfarrhaus Mölbis
Frauenkreis Pötzschau
Do., 17.01.2019 – 18:00 Uhr Treff bei Frau Öhlert
Ev.-Luth. Kirchspiel im Leipziger Neuseenland
Kirchgemeinde Mölbis, Str. der Republik 10, 04571 Rötha, OT Mölbis
Telefon: (034347) 50320 Fax (034347) 81640
E-Mail: ksp.neuseenland@evlks.de
Öffnungszeiten des Pfarramtes:
Ab Januar ist das Pfarramt nur noch einmal im Monat geöffnet.
Montag, 07.01.2019: 15:00 bis 17:00 Uhr
Sie können sich gern an das Pfarrbüro Rötha oder Kitzscher wenden.
Zentrale Friedhofsverwaltung: Kirchgasse 12, 04564 Böhlen
Öffnungszeiten: Montag 9:00 – 12:00 Uhr

•  Informationen für die Städte Böhlen und Rötha

Infocenter für den A 72 - Abschnitt Rötha - A 38
Wer sich über das Vorhaben und aktuelle Baugeschehen zur A 
72 informieren möchte, findet in Straße des Aufbaus 7a in Rötha 
einen Anlaufpunkt. Ein Teil der Containerburg für die Bauleitung 
wurde als Informationscenter eingerichtet und kann für Vorträ-
ge und Beratungen genutzt werden. Feste Öffnungszeiten mit 
Sprechstunden sind für einen späteren Zeitpunkt geplant. Der 
aktuelle Abschnittes 5.2 gestaltet sich wegen des unverdichteten 
Kippengeländes als besonders aufwendig und wird voraussicht-
lich erst 2026 fertig gestellt sein.

Informationstafeln im Außenbereich

Der Röthaer Bürgermeister Stephan Eichhorn und sein Böhlener 
Amtskollege Dietmar Berndt im Gespräch vor dem Luftbild ihrer 
Kommunen

Doris Drescher, Präsidentin des Landesamtes für Straßenbau und 
Verkehr und der Beigeordnete des Landrats, Gerald Lehne

Das Großprojekt sei ohne Einschränkungen und Nachteile für 
die Anwohner und Verkehrsteilnehmer nicht machbar, aber kein 
Selbstzweck, so Doris Drescher die neue Präsidentin des Lan-
desamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV). Es gehe um die 
Anbindung und Erschließung der Region, die möglichst im Ein-
vernehmen mit den hier Lebenden erfolgen soll. "Wir wollen in-
formieren, was wir tun und warum wir es tun", so Drescher. Das 
Informations- und Kommunikationsbedürfnis sei groß und dem 
wolle das LASuV nachkommen.
Die Fertigstellung des letzten Abschnitts der A 72 zwischen Bor-
na und der A 38 südlich von Leipzig soll bis Ende 2026 gelingen 
und den Bund nach aktuellem Stand rund 237,5 Millionen Euro 
kosten.
Der Abschnitt 5.1 von Borna – Rötha wird bei weiterhin planmä-
ßigem Verlauf der Bauarbeiten Ende 2019 unter Verkehr gehen, 
Restarbeiten werden noch bis Ende 2020 erfolgen. Der Ab-
schnitt von Borna bis Rötha ist rund 10 Kilometer lang und wird 
rund 145 Millionen Euro kosten.
Im Internet ist auch ein Bautagebuch mit Fotodokumentation zu 
finden: www.a72-bautagebuch.de
Kontakt Medien
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Brigitte Laux
Tel. 03433 2411010
brigitte.laux@lk-l.de
Alle aktuellen Pressemitteilungen können aufgerufen werden un-
ter http://www.landkreisleipzig.de/pressemeldungen.html
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Apotheken-Notdienst  
vom 11.01.2019 bis 09.02.2019

HINWEIS: Der Notdienst beginnt 8 Uhr und endet am Folgetag 
8 Uhr. Samstags beginnt der Notdienst nach Plan um 18 Uhr. Im 
Zeitraum von 8 bis 18 Uhr sind folgende Apotheken des Dienstbe-
reitschaftskreises regelmäßig geöffnet und damit als dienstbereit 
anzugeben:
•  Borna 3, Apotheke am Kaufland
•  Markkleeberg 6, Apotheke am Marktkauf
•  Markkleeberg 8, Apotheke im Globus
Die Samstagsregelung gilt nicht für Feiertage in Sachsen.

11.01. Rötha, Apotheke am Markt, Markt 7, Tel. 034206 78834
12.01. Markkleeberg, Apotheke am Marktkauf, Städtelner Stra-

ße 54, Tel. 0341 3582418
13.01. Rötha, Apotheke am Markt, Markt 7, Tel. 034206 78834
14.01. Groitzsch, Apotheke am Markt, Markt 12, Tel. 034296 

43708
15.01. Groitzsch, Arkaden-Apotheke, Breitstraße 16, 

Tel. 034296 41750
16.01. Pegau, Löwen-Apotheke, Breitstraße 51, 

Tel. 034296 9750
17.01. Pegau, Kirchplatz-Apotheke, Kirchplatz 18 – 19, 

Tel. 034296 397744
18.01. Zwenkau, Laurentius-Apotheke, Pegauer Straße 15, 

Tel. 034203 5790
19.01. Markkleeberg, Apotheke am Park, Hauptstraße 8, 

Tel. 0341 3582303
20.01. Borna, Stadt-Apotheke, Brauhausstraße 5, 

Tel. 03433 204049
21.01. Zwenkau, Markt-Apotheke, Weinhold-Arkade 4, 

Tel. 034203 54400
22.01. Markkleeberg, Ahorn-Apotheke, Koburger Straße 50, 

Tel. 0341 92647764
Frohburg, Apotheke am Markt, Markt 16, 
Tel. 034348 51362

23.01. Markkleeberg, Pelikan-Apotheke, Hauptstraße 62, 
Tel. 0341 3582458
Geithain, Löwen-Apotheke, Leipziger Str. 7, 
Tel. 034341 42360

24.01. Markkleeberg, Rathaus-Apotheke, Rathausstraße 35, 
Tel. 0341 3588788
Geithain, Apotheke am Stadtpark, R.-Koch-Str. 6, 
Tel. 034341 42930

25.01. Markkleeberg, Römer-Apotheke, Sonnesiedlung 2A, 
Tel. 0341 3580415
Kohr.-Sahlis, Kohrener Land-Apotheke, Markt 130, 
Tel. 034344 61329

26.01. Markkleeberg, Apotheke im Globus, Nordstraße 1, 
Tel. 0341 48533
Frohburg, Sonnen-Apotheke, Str. der Freundschaft 31, 
Tel. 034348 53622

27.01. Borna, Löwen-Apotheke, Markt 14, Tel. 03433 27330
28.01. Markkleeberg, Torhaus-Apotheke, Arndtstraße 2, 

Tel. 0341 33795 90
Geithain, Linden-Apotheke, A.-Bebel-Str. 1, 
Tel. 034341 44550

29.01. Markkleeberg, Apotheke am Marktkauf, Städtelner Stra-
ße 54, Tel. 0341 3582418

30.01. Markkleeberg, Apotheke am Park, Hauptstraße 8, 
Tel. 0341 3582303

31.01. Markkleeberg, Apotheke im Globus, Nordstraße 1, 
Tel. 0341 48533
Frohburg, Sonnen-Apotheke, Str. der Freundschaft 31,
Tel. 034348 53622

01.02. Borna, Stadt-Apotheke, Brauhausstraße 5, 
Tel. 03433 204049

02.02. Groitzsch, Apotheke am Markt, Markt 12, 
Tel. 034296 43708

03.02. Borna, Apotheke am Kaufland, Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433 204882

04.02. Borna, Löwen-Apotheke, Markt 14, Tel. 03433 27330
05.02. Borna, Apotheke am Kaufland, Am Wilhelmschacht 34, 

Tel. 03433 204882
06.02. Borna, Apotheke am Krankenhaus, Rudolf-Virchow-Straße 4, 

Tel. 03433 27430
07.02. Borna, Adler-Apotheke, Leipziger Straße 26A, 

Tel. 03433 204024
08.02. Borna, farma-plus A. an der Marienkirche, Sachsenallee 28B, 

Tel. 03433 7468760
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Volkshochschule Leipziger Land
Geschäftsstelle Borna
04552 Borna, Jahnstraße 24a
Telefon: 03433 7446330
Telefax: 03433 74463350
E-Mail: info@vhsleipzigerland.de
www.vhsleipzigerland.de
Das neue Kursprogramm „Frühjahr/Sommer 2019“
Unser neues Kursprogramm ist online und das gedruckte Programmheft „Frühling/Sommer 2019“ ist ab sofort in den VHS Geschäfts-
stellen und folgenden Auslagestellen erhältlich: Stadtbibliothek, Rathaus, Leipziger Volksbank, Apotheke, Physiotherapie Dietrich. Das 
tagesaktuelle Kursangebot und die Möglichkeit sich bequem online anzumelden finden Sie auf www.vhsleipzigerland.de.
Kursauswahl Böhlen
Kurstitel Tag Beginn Zeit UE* Gebühr Kurs-Nr.
Kultur - Gestalten
Kreatives Schreiben Mo 18.03.19 15:00 – 16:30 20 75,00 EUR LC20102
Bob Ross® – Nass-in-Nass-Ölmaltechnik®: So 10.03.19 10:00 – 16:00 8 32,00 EUR LC20519
Bob Ross® – Nass-in-Nass-Ölmaltechnik®: So 23.06.19 10:00 – 16:00 8 32,00 EUR LC20522
Chinesische und japanische Tuschmalerei Sa 16.03.19 11:00 – 15:15 10 40,00 EUR LC20542
Kalligrafiekurs Mo 04.03.19 18:00 – 20:15 21 84,00 EUR LC20553
Klassische Maltechniken als Mischtechniken Di 09.04.19 10:00 – 12:15 30 120,00 EUR LC20556
Blau ist eine warme Farbe?! Aquarellmalerei Do 07.03.19 18:30 – 20:45 18 99,00 EUR LC20576
Blau ist eine warme Farbe?! Aquarellmalerei Do 02.05.19 18:30 – 20:45 18 99,00 EUR LC20577
Vocalkreis – gemeinsam Singen Di 29.01.19 19:00 – 20:30 20 100,00 EUR LC20858
Linedance Di 26.03.19 12:30 – 13:30 12 48,00 EUR LC20980
Orientalischer Tanz – Anfänger Mi 13.03.19 19:45 – 21:15 20 112,00 EUR LC20983
Nähen – Grundkurs Do 07.03.19 18:30 – 20:45 12 52,80 EUR LC21417
Nähen – Erweiterter Grundkurs Do 09.05.19 18:30 – 20:45 12 52,80 EUR LC21418
Gesundheit - Ernährung (Tipp: Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach Fördermöglichkeiten.)
Yoga Mi 06.03.19 18:00 – 19:30 24 120,00 EUR LC30160
Autogenes Training Mi 03.04.19 17:45 – 19:15 16 81,60 EUR LC30191
Yoga für Senioren Mo 04.02.19 10:00 – 11:30 24 96,00 EUR LC30195
Yoga für Senioren Mo 27.05.19 10:00 – 11:30 24 96,00 EUR LC30196
Fit im künstlerischen Alltag - Künstler-begleitendes Do 07.03.19 09:30 – 10:15 10 90,00 EUR LC30200
Pilates Anfänger Di 05.03.19 17:00 – 18:00 16 89,60 EUR LC30210
Pilates zum Wochenausklang Fr 08.03.19 17:30 – 18:30 16 89,60 EUR LM30297
Rückenfit Mi 30.01.19 21:00 – 22:00 16 81,60 EUR LC30272
Fit für den Alltag Mo 04.03.19 15:00 – 16:00 16 49,60 EUR LC30278
Zumba – Fitness Do 07.03.19 20:30 – 21:30 20 90,00 EUR LC30294
Sprachen
Englisch Grundkurs 1 Anfänger Mi 06.03.19 18:30 – 20:00 30 109,50 EUR LC40600
Englisch für die Reise Mi 06.03.19 17:00 – 18:30 30 109,50 EUR LC40640
Französisch Grundkurs 1 Anfänger Mo 04.03.19 18:30 – 20:00 30 109,50 EUR LC40800
Italienisch für die Reise Do 07.03.19 18:30 – 20:00 30 109,50 EUR LC40940
Spanisch Grundkurs 1 Anfänger Di 05.03.19 18:30 – 20:00 30 109,50 EUR LC42200

Kursleiter gesucht
Die Volkshochschule Leipziger Land sucht Kursleiter und Kursleiterinnen in allen Bereichen. Insbesondere für die Themen: Fotogra-
fie, Tanz (Hip Hop), Zumba und andere Sparten.
Kontakt: Tel. 03433 7446330, E-Mail: g.thim@vhsleipzigerland.de.

Neu – VHS Rückenkurse in Böhlen

Die Volkshochschule Leipziger Land erweitert Ihr Angebot und bietet jetzt auch Rückenkurse, die ganz neu im Berufsschulzentrum in 
der Röthaer Straße stattfinden.
Die Kurse sind ideal für alle die ihren Rücken stärken, ihre Wirbelsäule trainieren und rückengerechte Bewegungsabläufe im Alltag 
und Beruf üben möchten. Vermittelt wird Wissenswertes über Aufbau und Funktion der Wirbelsäule, rückengerechtes Sitzen, Stehen, 
Gehen, Bücken, Heben, Tragen, Hinlegen und Aufstehen, Belastungsmöglichkeiten und Grenzen. Ein erster Kurs Rückenfit startet am 
30.01.2019, mittwochs 21 Uhr, weitere Kurse und neue Termine sollen folgen (Kurs-Nr. LC30272). Mehr Informationen und die Mög-
lichkeit zur bequemen Online-Anmeldung unter www.vhsleipzigerland.de, oder telefonisch unter 03433 7446330.
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Sommer-Ferien-Abenteuer für Kinder von 6 bis 
16 Jahren
Das Kinder- und Jugendcamp Naundorf (Mittelsachsen), organisiert 
erlebnisreiche Sommer-Ferien-Abenteuer für Kinder und Jugendli-
che von 6 bis 16 Jahren. Auf dem abwechslungsreichen Programm 
stehen u. a. Badespaß, Grillabende, Wasser-Fun-Sportfest, Bow-
ling, Disco, Neptunfest, Lagerfeuer, Kinoabend, Fußball, Besuch 
eines Erlebnisbades, Tischtennis, Minigolf, ein Ausflug im Reise-
bus zur Kids Arena Marienberg, Spiel & Spaß und vieles mehr. Die 
Übernachtung erfolgt in gemütlichen Bungalows und Blockhütten 
mit Doppelstockbetten. Die Kinder erwartet ein riesiges Freigelän-
de mit vielen Spielmöglichkeiten! Der Teilnehmerbeitrag beträgt 
240,00 € pro Kind und Durchgang inklusive Übernachtung, Voll-
verpflegung, Programm, Eintrittsgelder und Rund-um-Betreuung. 
Geschwister-Rabatte sind möglich. An- und Abreise sind selbst zu 
organisieren.
Termine:
07.07. - 13.07.2019
14.07. - 20.07.2019
21.07. - 27.07.2019
28.07. - 03.08.2019
04.08. - 10.08.2019
Infos & Anmeldungen:
Tel. 03731 215689 oder www.ferien-abenteuer.de
Adresse des Ferienlagers:
Kinder- und Jugendcamp Naundorf, Alte Dorfstr. 60, 09627 Bob-
ritzsch-Hilbersdorf

Infos & Anmeldungen: ( 0 37 31 - 21 56 89   w   www.ferien-abenteuer.de
Adresse: Kinder- und Jugendcamp Naundorf, Alte Dorfstr. 60, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf OT Naundorf
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Unser Programm:

Ihr übernachtet bei uns in gemütlichen Bungalows und 
Blockhütten mit Doppelstockbetten. Wir freuen uns auf euch!
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Disco, Neptunfest, Lagerfeuer, Kinoabend, Fußball, 
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 Ausflug im Reisebus zur Kids Arena Marienberg, 
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High School Aufenthalte im Schuljahr 2019/2020
Bewerbungsphase läuft schon!
Auch im kommenden Schul-
jahr werden sich wieder vie-
le Schülerinnen und Schüler 
aus Deutschland aufmachen, 
um in den USA, in Kanada, 
Neuseeland oder Australien 
mehrere Monate bei einer 
Gastfamilie zu leben und 
dort zur Schule zu gehen. 
Ein solcher Aufenthalt kann 
ein ganzes Schuljahr dauern, 
aber auch ein Halbjahr oder 
3 Monate.
Wer im Schuljahr 2019/2020 ins Ausland möchte, für den wird 
es nun Zeit, sich zu bewerben. Die Bewerbungsphase ist in vol-
lem Gange, und wer Interesse an einem Auslandsaufenthalt 
hat, sollte sich gleich informieren und zeitnah bewerben.
Unverbindliche Online-Bewerbung: 
www.treff-sprachreisen.de/bewerbung
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich kos-
tenlos und unverbindlich bewerben und weitere interessante 
Informationen wie z. B. Schülerberichte lesen oder Fotos von 
Teilnehmern ansehen. Nach der unverbindlichen Online-Be-
werbung folgt als zweiter Schritt ein persönliches Beratungs-
gespräch mit den Schülern und Eltern.
Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in 
den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland sowie zu Feri-
ensprachreisen für Schüler und Sprachreisen für Erwachsene 
erhalten Sie bei:
TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen
Tel.: 07121 696696-0, Fax.: 07121 696696-9
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de

Wie kann ich Ihnen helfen?

034202 302815
 Mobil: 0175 2605303 | Fax: 03535 489-238 

ingolf.otto@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ingolf Otto

Ihr Medienberater vor Ort

Ich bin für Sie da...
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Tierbestandsmeldung 2019 
 
 
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK) 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
 
Sehr geehrte Tierhalter,  
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, 
Süßwasserfischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse 
gesetzlich verpflichtet sind.  
 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraussetzung für: 

- eine Entschädigung im Tierseuchenfall,  
- für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung 
- für die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseuchenkasse.  

 
Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter  erhalten Ende Dezember 2018 einen Meldebogen 
per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 2019 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich bitte 
bei der Tierseuchenkasse um Ihren Tierbestand anzugeben. 
Tierhalter, welche ihre E-Mail Adresse bei der Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhalten die 
Meldeaufforderung per E-Mail. 
 
Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag 1. Januar 2019 vorhandenen Tiere zu 
melden. Sie erhalten daraufhin Ende Februar 2019 den Beitragsbescheid. 
 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten 
Zwecken halten. 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt 
hinweisen.  
 
Bitte unbedingt beachten: 
 
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, zu 
Beihilfen der Tierseuchenkasse sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als 
gemeldeter Tierbesitzer u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhaltene 
Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten 
Tiere  einsehen.   
 
Sächsische Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Löwenstr. 7a, 
01099 Dresden 
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35  
E-Mail: info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.de 

Junges Forscherteam gesucht!
Welche Spuren der letzten Jahrhunderte gibt 
es in meiner Region zu entdecken? Wie haben 
meine Eltern ihre Jugend in unserem Ort erlebt? 

Wie haben sich Menschen für meine Heimat engagiert? Wo kom-
men die Namen von Häusern, Straßen und Gassen her? Welche 
Lebensumstände haben meine Großeltern geprägt? Was hat sich 
in meinem Ort über die Jahrzehnte geändert? Welchen Einfluss 
hatte der Nationalsozialismus? Wie erlebten meine Nachbarn 
den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung?
Es ist wieder soweit! Das Jugendprogramm „Spurensuche“ der 
Sächsischen Jugendstiftung fördert 2019 erneut bis zu 29 Pro-
jekte der Jugendgeschichtsarbeit! Mit dem Programm fördert 
und begleitet die Sächsische Jugendstiftung jedes Jahr Projekt-
gruppen, die sich auf historische Forschungsreise begeben und 
die Geschichte ihres Ortes oder die der Menschen ihres Ortes 
beleuchten. Bereits zum 15. Mal können sich Jugendgruppen be-
werben und zu einem „Spurensucherteam“ werden.
Gesucht werden kann in der Vergangenheit des Heimatortes, 
des Wohnviertels, des Kiezes: Jedes Haus und jede Fassade, je-
der Hinterhof und jede Grünfläche, jeder kleine Laden und jeder 
Bewohner hat eine Geschichte, die oft in Vergessenheit geraten 
ist, da sie im Verborgenen liegt. Teilnehmen können Jugendgrup-
pen aus Sachsen, im Alter von 12 bis 18 Jahren. Sie werden im 
Projektzeitraum andere Spurensucher/-innen treffen, um ihre 

Erfahrungen auszutauschen und im November stellen sie ihre 
erforschten Schätze auf den Jugendgeschichtstagen im Sächsi-
schen Landtag der Öffentlichkeit vor. Das Jugendprogramm rich-
tet sich an Träger der Jugendarbeit. In Ausnahmefällen können 
Vereine, Kirchgemeinden sowie Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen ebenfalls Projektträger sein. Schulen bzw. deren Förderver-
eine sind antragsberechtigt, wenn es sich bei dem Vorhaben um 
ein außerschulisches Projekt handelt.
Die Projekte starten am 1. April und enden am 30. November 2019. 
Über die Auswahl der Förderprojekte entscheidet im März eine Jury. 
Unterstützt werden die Jugendgruppen mit bis zu 1.250 Euro. Damit 
können u. a. die Recherchearbeiten, Exkursionen und die Doku-
mentation der Ergebnisse in Form von Broschüren, Filmen, Foto-
bänden, Ausstellungen usw. finanziert werden.
Bewerbungen werden ab sofort bis zum 28. Februar 2019 entge-
gengenommen. Ausführliche Informationen zum Programm, Re-
portagen von schon entdeckten spannenden Geschichten sowie 
die aktuelle Ausschreibung und Bewerbungsformulare stehen 
auf der Internetseite 
www.saechsische-jugendstiftung.de/spurensuche bereit.
Für Beratung und weitere Informationen steht die Kontaktstel-
le für Jugendgeschichtsarbeit der Sächsischen Jugendstiftung 
gerne zur Verfügung. Susanne Kuban, Tel.: 0351 323719014, 
E-Mail: spurensuche@saechsische-jugendstiftung.de

P2 P4


